
Vorzeitiger Maßnahmebeginn 

Die Durchführung eines mit öffentlichen Mitteln nach der progres.nrw-Förderung be-

zuschussten Vorhabens darf nicht vor Erteilung des Zuwendungsbescheides erfol-

gen, um den Zuwendungsempfänger davor zu bewahren, dass er durch den vorzeiti-

gen Beginn der Maßnahme in finanzielle Schwierigkeiten gerät, wenn die beantragte 

Förderung nicht gewährt wird. 

Gleichzeitig muss die Entscheidungsfreiheit der Bewilligungsbehörde bei der Bewilli-

gung der Fördermittel gewährleistet sein und darf nicht dadurch beeinflusst werden, 

dass der Antragsteller durch den vorzeitigen Maßnahmebeginn nicht mehr rückgän-

gig zu machende Tatsachen geschaffen hat. Darüber hinaus besteht ein besonderes 

öffentliches Interesse, nur solche Vorhaben zu fördern, die ohne die Unterstützung 

des Landes Nordrhein-Westfalen nicht realisiert würden. 

Ein unzulässiger vorzeitiger Maßnahmebeginn liegt vor, sobald eine verbindliche Be-

stellung abgegeben oder ein Vertrag über den Kauf und/oder die Installation einer zu 

fördernden Anlage geschlossen wurde (Lieferungs- oder Leistungsvertrag) und der 

vorzeitig geschlossene Vertrag für den Antragsteller kein eindeutiges schriftlich 

vereinbartes vorbehaltloses Rücktrittsrecht für den Fall der Versagung der bean-

tragten Zuwendung enthält und er deshalb eine unbedingte rechtliche Verpflichtung 

eingegangen ist. 

Erläuterung: 

Unbedingt bedeutet in diesem Zusammenhang, dass der Antragsteller gegenüber 

seinem Vertragspartner keinen Rechtsanspruch auf eine Stornierung des Auftrags 

bzw. Auflösung des Vertrages besitzt. 

Eine nur im Kulanzwege zu erreichende Vertragsaufhebung oder eine nachträgliche 

Vereinbarung reicht zur Einhaltung des Verbots des vorzeitigen Maßnahmebeginns 

nicht aus. 

Ein Rechtsanspruch auf Stornierung der Bestellung oder des Vertrages muss schrift-

lich mit dem Vertragspartner vereinbart werden. Ein eventuelles vorbehaltloses Rück-

trittsrecht muss bereits von vornherein in der Auftragsbestätigung bzw. in dem ge-

schlossenen Vertrag schriftlich festgelegt werden. Die rechtliche Ausgestaltung des 

Rücktrittsrechts ist vom Einzelfall abhängig (Vertragsabschluss unter der Bedingung 

der Gewährung einer Förderung; Vorkasse mit Rückgabemöglichkeit bei Ausbleiben 

der Förderung; unverbindliche Bestellung auf Abruf etc.). 
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